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§ 12 GAG Erklärung und Entrichtung
der Selbstbemessungsabgabe

 GAG - Gebrauchsabgabegesetz 1966

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.10.2024

(1) Die Selbstbemessungsabgabe im Sinne des § 10 Abs. 1 lit. b ist vom Abgabep1ichtigen für jeden Kalendermonat

nach dem sich aus dem Tarif ergebenden Hundertsatz bis zum 15. des darauffolgenden Monats zu entrichten.

(1a) entfällt; LGBl. für Wien Nr. 61/2016 vom 22.12.2016

(2) Für nach Abs. 1 zu entrichtende Abgabenschuldigkeiten hat der Abgabep1ichtige für jedes Kalenderjahr bis zum

15. Februar des darau>olgenden Kalenderjahres eine Abrechnung über die Berechnungsgrundlagen einzureichen und

den sich daraus ergebenden Abgabebetrag zu erklären.

(3) Wer nach der Bundesabgabenordnung – BAO zur Führung und Aufbewahrung von Büchern oder Aufzeichnungen

verp1ichtet ist, hat diese Verp1ichtung auch im Interesse der in diesem Landesgesetz geregelten Abgabe zu erfüllen.

Abgabep1ichtige, die keine Bücher führen, haben, soweit andere Abgabenvorschriften nicht anderes bestimmen, zum

Zwecke der Erhebung der in diesem Gesetz geregelten Abgabe ihre Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben

aufzuzeichnen und zum Ende eines jeden Jahres zusammenzurechnen.

In Kraft seit 23.12.2016 bis 31.12.9999
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